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Bundesrechnungshof / IDW: Diskussion über EPSAS – Rechnungslegung im öffentlichen Sektor
Die EU-Kommission strebt harmonisierte Rechnungsführungsgrundsätze für den öffentlichen Sektor (EPSAS) in den Mitgliedstaa-
ten an. Hierzu veröffentlichte der Bundesrechnungshof (BRH) am 15.11.2017 einen Sonderbericht. Der BRH lehnt die verpflich-
tende Einführung von EPSAS ab. Das Ziel einer nachhaltigen Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte werde verfehlt. Darüber hinaus
hält der BRH das Projekt angesichts der unterschiedlichen Verwaltungs- und Kontrollstrukturen in den Mitgliedstaaten auch für
nicht umsetzbar.
Das IDW hat zu dem Sonderbericht kritisch Stellung genommen. In mehreren Schreiben stehen IDW und BRH im Austausch über
ihre Positionen zur Einführung der EPSAS in Deutschland. Das IDW betont dabei die Differenzierung grundsätzlicher Diskussions-
stränge, wie etwa der Reformbedarf von der Kameralistik hin zur Doppik. So sollte der Bund seine Vermögensrechnung auf Basis
einer in sich konsistenten Datenbasis und nicht anhand fehleranfälliger Nebenrechnungen vervollständigen. Dies leiste, so das
IDW weiter, eine doppische, periodengerechte Rechnungslegung besser als eine zahlungsstrombasierte. Ebenso stelle sich die
Frage der Harmonisierung. Zumindest innerhalb Deutschlands zwischen den Ebenen Bund/Länder/Kommunen und zwischen den
Bundesländern sei nach dem IDW eine Harmonisierung unerlässlich, wenn ein Mindestmaß nationaler Transparenz und Rechen-
schaft sichergestellt werden soll. Hinsichtlich der Ausgestaltung doppischer Rechnungslegungsstandards verweist das IDW
 darauf, dass sich in Europa eine mehrheitliche Unterstützung für eine Pflicht zur Anwendung der IPSAS oder jedenfalls daraus ab-
geleiteter EPSAS entwickle. Für eine europäische Harmonisierung wäre es wenig zielführend, wenn jeder Mitgliedstaat versuchte,
seine  nationalen Regelungen durchzusetzen.                                                                                                                         > DokNr. 18002119

FinMin. Schleswig-Holstein: Wirkung der Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 UStG in Fällen einer Umwandlung
Gemäß dem Finanzministerium Schleswig-Holstein vom 06.12.2017 (Kurzinfo USt 07/2017 – VI 3510 – S 7107 – 001) gilt die
Optionserklärung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die nach dem 31.12.2016 eine eigenbetriebliche Einrichtung in
eine juristische Person des öffentlichen Rechts umwandelt, nicht für die durch die Umwandlung entstehende juristische Person
des öffentlichen Rechts.                                                                                                                                                                > DokNr. 18002120

BFH: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Windkraftanlage
Nach dem Urteil des BFH vom 10.05.2017 (II R 16/14) gehört bei dem Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Windkraft-
anlage eine Entschädigungszahlung, die der Käufer an den Verkäufer für An- und Durchschneidungen und ggf. notwendige Baulas-
ten und Dienstbarkeiten auf anderen Grundstücken des Verkäufers zahlt, nicht zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer.
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 18002121

VG Frankfurt a.M.: Gebührenverordnung für Bescheide über die Begrenzung der EEG-Umlage nichtig 
Das VG Frankfurt a.M. hat im Urteil vom 21.11.2017 (5 K 2240/17.F) die Besondere-Ausgleichsregelung-Gebührenverordnung
(BAGebV), nach der das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seine Gebühren bei der Begrenzung der EEG-Um-
lage erhebt, für nichtig erklärt. Jedenfalls im Bereich der ultrastromkostenintensiven Unternehmen werde der Maßstab der BAGebV
dem Äquivalenzprinzip nicht gerecht. Wenn der Verordnungsgeber sich nicht an festen Sätzen (insbesondere Zeitgebühren),
 sondern an Rahmensätzen ausrichte, die an die verbrauchte Strommenge als Gegenstand der Bedeutung, des wirtschaftlichen
Werts oder dem sonstigen Nutzen der Begrenzungsbescheide anknüpfen, müsse er den Gebührenrahmen nach oben begrenzen,
wenn er eine nicht mehr hinnehmbare Diskrepanz zum tatsächlichen Verwaltungsaufwand vermeiden wolle. Das Äquivalenzprin-
zip verlange, dass die Gebühr in keinem groben Missverhältnis zu dem Wert der mit ihr abgegoltenen Leistung der öffentlichen
Hand stehe. Das BAFA hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.                                                                                      > DokNr. 18002122

Wir verwenden der Umwelt zuliebe chlorfrei gebleichtes Papier!
Alle Zuschriften, Bestellungen und Manuskripte an: Verlag Versorgungswirtschaft GmbH, Hansastraße 15, 80686 München, Telefon (0 89) 23 50 50 80, 
Telefax (0 89) 23 50 50 89. E-Mail: info@vw-online.eu, Internet: www.vw-online.eu. Alle Geldsendungen an: Verlag  Versorgungswirtschaft GmbH, Postbank München
Nr. 197 76-800 (BLZ 700 100 80), IBAN: DE94 7001 0080 0019 7768 00, BIC: PBNKDEFF. Verantwortlich für den Inhalt nach dem Pressegesetz und  Schrift leitung:
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Rechtsanwältin Sigrid Wintergerst, Hansa straße 15, 80686 München, Telefon (0 89) 23 50 50-0, Telefax (0 89) 23 50 50-50. 
Anzeigenschluss: jeweils am 30. des Vormonats. Bezugsbedingungen;  gültig seit 01.01.2017: Abonnement jährlich 283,00 € zzgl. Versandkosten 19,50 € + 
7% Umsatzsteuer = 21,18 €, zzgl. Nutzungsgebühr Online-Portal 18,00 € + 19% Umsatzsteuer = 3,42 €, zzgl. Bearb.-Gebühr 5,90 € + 7% Umsatzsteuer = 0,41 €
bei Rgs.-Versand per Post. Preis des Einzelhefts: 29,00 € zzgl. Versandkosten 3,50 € + 7% Umsatzsteuer = 2,28 €. Erscheinungsweise monatlich.
Kündi gung: 6 Wochen vor Ende eines Kalenderjahres. Verlag: Verlag  Versorgungswirtschaft GmbH, Hansastraße 15, 80686 München. 
Geschäftsführung:  Dr. Hanno Bernett, Dipl.-Betriebswirtin Barbara Nowak. Einge tragen im Handels register des Amtsgerichts  München unter Nr. 82323. 
Postverlagsort:  München. Druck: Druckerei Schmerbeck GmbH, 84184 Tiefenbach, Telefon (0 87 09) 92 17-0.

https://www.vw-online.eu/fachartikel/bundesrechnungshofidw-diskussion-ueber-espsas-rechnungslegung-im-oeffentlichen-sektor.html
https://www.vw-online.eu/fachartikel/finmin-schleswig-holstein-wirkung-der-optionserklaerung-nach-27-abs-22-ustg-in-faellen-einer-umwa.html
https://www.vw-online.eu/fachartikel/bfh-bemessungsgrundlage-der-grunderwerbsteuer-beim-erwerb-eines-grundstuecks-zur-errichtung-einer-wi.html
https://www.vw-online.eu/fachartikel/vg-frankfurt-am-gebuehrenverordnung-fuer-bescheide-ueber-die-begrenzung-der-eeg-umlage-nichtig.html

